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Betreff:

Abschluss einer Zweckvereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden betreffend
die Nutzung des Binnenmarktinformationssystems - IMI

Sachverhalt:

Die EU-Kommission hat ein europaweites internetbasiertes System mit der Bezeichnung „Bin-
nenmarktinformationssystem – IMI (Internal Market Informationssystem)“ eingerichtet.

Das IMI ist eine sichere Online-Anwendung, die es nationalen, regionalen und lokalen Behör-
den ermöglicht, schnell und einfach mit Verwaltungen im Ausland zu kommunizieren.

IMI enthält einen Behördenfinder und einen Sprachübersetzer. Dieser übersetzt standardisierte 
Fragen europäischer Behörden in alle europäischen Sprachen.

IMI enthält des Weiteren ein Eingabemodul zur Einstellung von Vorwarnungen. Die Dienstleis-
tungsrichtlinie sieht in Artikel 29 Absatz 3 und Artikel 32 Absatz 1 vor, dass die Mitgliedstaaten 
andere Mitgliedstaaten und die Kommission von Dienstleistungstätigkeiten in Kenntnis setzen, 
die einen schweren Schaden für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen oder für die Um-
welt verursachen könnten (Vorwarnungsmechanismus). Diese Informationen sollen den Mit-
gliedstaaten dabei helfen, Risiken vorzubeugen und Dienstleistungsempfänger zu schützen.

Nutzer sind nur Behörden. IMI kann jederzeit von der EU-Kommission für weitere Bereiche aus-
gebaut werden.

Alle Kommunalbehörden haben die personelle  und IT-Infrastruktur  zur Nutzung vorzuhalten, 
um Anfragen aus IMI entgegennehmen zu können bzw. Anfragen stellen zu können und Vor-
warnungen abzugeben. Dies ist im Landkreis Wittmund bereits erfolgt. 

Die Gemeinden des Landkreises haben bis jetzt keine eigene Einrichtung der Infrastrukturen 
vorgenommen. Der Grund hierfür ist, dass für den gesamten Bereich des Landkreises Witt-
mund nur sehr geringe Fallzahlen erwartet werden, die den Aufbau individueller Strukturen in 
den Gemeinden nicht rechtfertigt. Es ist absolut ausreichend, dies auf den Landkreis Wittmund 
zu konzentrieren bzw. zu übertragen. Auch der Niedersächsische Städte und Gemeindebund 
hat eine entsprechende Empfehlung an alle Gemeinden ausgesprochen.
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Alle Gemeinden haben bereits erklärt,  die Systemnutzung auf  den Landkreis  übertragen zu 
wollen. Diese Aufgabenübertragung bedarf nach dem Niedersächsischen Gesetz über die kom-
munale Zusammenarbeit - NKomZG - dem Abschluss einer Zweckvereinbarung.

Der  Landkreis  Wittmund tritt  mit  der  Zweckvereinbarung  für  die Nutzung des Systems ein, 
nimmt Anfragen an und leitet sie weiter an die zuständige Gemeinde oder Stadt zwecks Beant-
wortung. Die Antwort wird wiederum vom Landkreis Wittmund in IMI eingepflegt. 

Ebenso stellt der Landkreis Wittmund für die Gemeinde eine Vorwarnung in IMI ein. Dadurch 
können die Gemeinden und Städte von der Registrierung in IMI und der Bedienung des Pro-
gramms befreit werden. 

Die Verpflichtungen zur inhaltlichen Beantwortung der Fragen und zur Mitteilung über eine Vor-
warnung bleiben bestehen. 

Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Aufgabenübernahme werden einzelfallbezo-
gen pauschal durch die Gemeinden übernommen. Insofern ist die Aufgabenübernahme für den 
Landkreis kostenneutral.

Der Abschluss von Zweckvereinbarungen nach NKomZG unterliegt nach § 58 Abs. 1 Nr. 17 
Niedersächsisches  Kommunalverfassungsgesetz  -  NKomVG  -  der  Beschlussfassung  des 
Kreistages bzw. der Gemeinderäte.

Der Entwurf einer Zweckvereinbarung im Sinne eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den 
Gemeinden des Landkreises ist diesem Vermerk im Entwurf beigefügt. 

Für jede Gemeinde des Landkreises ist ein individueller Vertrag abzuschließen.

Beschlussvorschlag: 

Dem Abschluss von Zweckvereinbarungen über die kommunale Zusammenarbeit betreffend 
die Nutzung des Binnenmarktinformationssystems - IMI mit den kreisangehörigen Gemeinden 
des Landkreises Wittmund wird zugestimmt. 
 
 

Wittmund, den  17.02.2012 Abstimmungsergebnis:
Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
KA Ja: Nein: Enth.:

(Stigler) Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  
Anlagenverzeichnis:

Entwurf Zweckvereinbarung
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